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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1976

Norm

ABGB §1295 Ia3d

ABGB §1325 D1a

Rechtssatz

Zur Frage der Zuerkennung einer abstrakten Rente für den Fall eines späteren Schadenereignisses, wenn sich

herausstellt, daß das erste Schadenereignis jetzt auch bei objektiver Bewertung keinen Schaden mehr bewirkt.
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